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Stadt 
Heidelberg 
Drucksache: 

0 3 8 2 / 2 0 1 3 / B V    

Datum: 

01.10.2013 

Federführung: 

Dezernat IV, Bürgeramt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Neuordnung der Veranstaltungsplakatierung 
Zuziehung von Sachverständigen gemäß § 33 
Absatz 3 Gemeindeordnung 
hier: 
Herr Oliver Mezger, Architekturbüro 
Joest, Walther und Partner, Bergstraße 52, 
Heidelberg oder Stellvertretung 
 
Herr Holger Lulay, Freier Landschafts- und 
Gartenarchitekt, Fliederstraße 5, 
Edingen oder Stellvertretung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Bau- und 
Umweltausschuss 

15.10.2013 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 

Letzte Aktualisierung: 17. Oktober 2013 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Bau- und Umweltausschuss und der Ausschuss für Bildung und Kultur beschließen 
die Zuziehung von Herrn Oliver Mezger, Architekturbüro Joest, Walther und Partner, 
Heidelberg oder Stellvertretung und Herrn Holger Lulay, Freier Landschafts- und 
Gartenarchitekt, Edingen oder Stellvertretung gemäß § 33 Absatz 3 Gemeindeordnung. 
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Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 15.10.2013 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung: 

Die beiden Architekten haben im Auftrag der Stadt gemeinsam das Standortkonzept für die 
Veranstaltungsplakatierung erarbeitet. beide Herren sollten für dich eventuell ergebende Rückfragen 
als Sachverständige hinzugezogen werden. 

gezeichnet 

Dr. Eckart Würzner 

 
  

 
 


	Betreff:
	Beratungsfolge:

	Beschlussvorschlag der Verwaltung:
	Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 15.10.2013
	Ergebnis: einstimmig beschlossen

	Begründung:

